
Deswegen haben wir in der letzten Legislaturperiode 
gemeinsam in der Großen Koalition noch die Einheitli-
chen Ansprechstellen eingeführt. Statt deren Wirkung 
erst einmal abzuwarten, verschärfen Sie nun die Sanktio-
nen. Wenn Sie unserer Forderung nach einer Strategie 
und einem Zeitplan für die Evaluation nicht nachkom-
men, so beachten Sie doch bitte die Forderung der Behin-
dertenbeauftragten aus Bund und Ländern. Diese fordern 
in ihrer Erfurter Erklärung vom 4. November letzten Jah-
res eine Evaluation der Einheitlichen Ansprechstellen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin davon über-
zeugt: Die beabsichtigte Antriebswirkung für mehr inklu-
sive Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt lässt 
sich mit der vierten Stufe der Ausgleichsabgabe nicht 
erzielen. Der Schlüssel liegt in einer flächendeckenden 
Beratungsstruktur für Unternehmen und in der Vermitt-
lung positiver Beispiele für Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderungen durch andere Unternehmen. Denn 
letztlich geht es um Vertrauen in Stärken, Potenziale 
und den Mut der Beschäftigten.

Übrigens: Die junge Frau aus dem „Tagesspiegel“-Ar-
tikel hat ihren Wunsch noch nicht aus den Augen ver-
loren, irgendwann einmal die „Tagesschau“ zu moderie-
ren.

Ich bin gespannt auf die weiteren Beratungen gemein-
sam mit meinen Kolleginnen und Kollegen und den 
Schülerinnen und Schülern aus Kaufbeuren.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Und für Bündnis 90/Die Grünen hat das Wort Corinna 

Rüffer.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der FDP)

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Ich habe ein Versprechen abgegeben, Ih-
nen diese Woche etwas zu berichten. Ich habe überlegt, 
wann ich das tun kann. Heute passt es ganz gut, weil es 
nämlich zum Thema dazugehört, wie man erkennt, wenn 
man näher darüber nachdenkt.

Ich war hier in Berlin bei einer Podiumsdiskussion. 
Dort ging es um ein Gesetz, das von vielen betroffenen 
Menschen tatsächlich als Bedrohung wahrgenommen 
wird: von Menschen, die mit ihren intensivmedizinischen 
Bedarfen zum Teil jahrzehntelang selbstbestimmt in der 
eigenen Häuslichkeit gelebt haben, die einer Arbeit nach-
gegangen sind, von Kindern und Jugendlichen, die Kitas 
und Schulen besuchen, ihren Freundeskreis pflegen, von 
Erwachsenen, die zum Beispiel an ALS erkrankt sind und 
mit einer limitierten verbleibenden Lebenszeit zu rechnen 
haben. Sie alle fürchten sich seit einigen Jahren davor, in 
ein Heim ziehen zu müssen, weil der Gesetzgeber – also 
wir – Vorgaben für ihre Versorgung gemacht hat, die 
schlicht und ergreifend auch nach Meinung aller Fach-
leute, mit denen wir geredet haben, nicht zu erfüllen sind.

Ganz abgesehen davon, dass es Wahnsinn ist, kontrol-
lettimäßig in das Privatleben von Menschen einzugreifen, 
scheitert die Umsetzung dieses Gesetzes daran – manche 
erinnern sich noch an die Abkürzung IPReG –, dass es 
landauf, landab an Ärztinnen und Ärzten und Pflegekräf-
ten mangelt, die es bräuchte, um die – jedenfalls aus Sicht 
dieser Menschen – absurden Regeln umzusetzen. Das 
wollte ich Sie wissen lassen. Wir müssen wirklich eine 
Lösung dafür finden, dass diese Leute nicht weiter Angst 
haben müssen, ihr Zuhause verlassen zu müssen. Ich habe 
Hoffnung, dass wir das schaffen.

Wir spüren gerade – das ist das Thema, das mich dahin 
führt – die ersten Auswirkungen des demografischen 
Wandels, und wir wissen, dass es gerade mit Blick auf 
die Pflege eine enorme Herausforderung ist – schon 
heute – und noch mehr sein wird, würdige Verhältnisse 
zu gewährleisten.

Was hat die Alterung unserer Gesellschaft mit einem 
inklusiven Arbeitsmarkt zu tun? Ich würde sagen: alles. 
Denn wir können es uns nicht länger leisten, Menschen 
um ihr Recht auf Teilhabe an Arbeit – ich will es deutlich 
sagen – zu betrügen. Wir brauchen jeden und jede in 
diesem Land, um den Laden zusammenzuhalten. Wir 
können tatsächlich auf niemanden verzichten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU und der LINKEN)

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf setzen wir Teile 
des Koalitionsvertrages diesbezüglich um. Wir führen 
eine vierte Staffel der Ausgleichsabgabe ein – das ist jetzt 
schon mehrfach gesagt worden – für die Betriebe, die sich 
weigern – ehrlich gesagt –, Schwerbehinderte einzustel-
len. Ich kann wirklich nicht nachvollziehen, warum sich 
die CDU/CSU seit Jahren sperrt. Vielleicht kommen wir 
darüber noch einmal ins Gespräch und finden eine Einig-
keit.

Wir sorgen dafür, dass die Mittel aus der Ausgleichs-
abgabe endlich für die Beschäftigung behinderter Men-
schen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verwendet wer-
den und nicht länger in Werkstätten und Wohnheime 
fließen. Wir schaffen den Deckel beim Budget für Arbeit 
ab, sodass die Lohnkostenzuschüsse in angemessener 
Höhe gezahlt werden können. Wenn Menschen ihre voll-
ständigen Unterlagen eingebracht haben, dann gelten sie 
nach sechs Wochen bei den Integrationsämtern als geneh-
migt; das ist die sogenannte Genehmigungsfiktion. Wir 
erhoffen uns, dass dadurch Bürokratie abgebaut wird und 
tatsächlich ein Zugang deutlich erleichtert wird.

Wir befinden uns heute in der ersten Lesung und 
hoffen, dass wir in den parlamentarischen Verhandlungen 
zu weiteren Verbesserungen kommen werden. Die Frak-
tion Die Linke hat einen Antrag vorgelegt, in dem aus 
unserer Sicht tatsächlich richtige Punkte enthalten sind. 
Ich nenne einmal beispielhaft die Streichung der Buß-
geldvorschrift für Null-Beschäftiger.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
Da sind auch wir der Meinung, dass die nicht gestrichen 
werden darf; denn ein Freikaufen dürfen wir nicht erlau-
ben. Die Betriebe sind weiterhin verpflichtet, Schwerbe-
hinderte gemäß der Quote zu beschäftigen.
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(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
des Abg. Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Wir teilen auch die Auffassung, dass die Ausgleichs-
abgabe nicht mehr als Betriebsausgabe steuerlich abge-
setzt werden sollte. Warum sollte die Allgemeinheit dafür 
aufkommen, dass Betriebe eine Verantwortung zu über-
nehmen haben? Aus unserer Sicht braucht es einen Ver-
sicherungsschutz bei Arbeitslosigkeit für Beschäftigte im 
Budget für Arbeit. Wir haben in der Pandemie gesehen, 
dass das notwendig ist.

Auch darüber hinaus gibt es Dinge zu klären, für die 
wir uns in den nächsten Wochen intensiv Zeit nehmen 
und das jetzt auch schon tun. Aber wie man es dreht 
und wendet, kann man sagen, dass wir mit diesem Gesetz 
natürlich noch keinen inklusiven Arbeitsmarkt abge-
schlossen und eingeführt haben werden. Natürlich müs-
sen wir daran weiter arbeiten. Das Ende der Fahnenstange 
ist nicht erreicht.

Das betriebliche Eingliederungsmanagement zum Bei-
spiel ist ein total wichtiges Instrument. Wir brauchen 
einheitliche Standards. Wir dürfen Menschen, die aus 
gesundheitlichen Gründen gerade nicht arbeiten können, 
nicht zurücklassen, sondern wir müssen ihnen die Mög-
lichkeit geben, einzusteigen. Genauso brauchen wir Zu-
gänge zum Arbeitsmarkt für diejenigen, denen es bisher 
von vornherein keiner zugetraut hat – Jugendliche mit 
einer sogenannten geistigen Beeinträchtigung zum Bei-
spiel. Also auch über die mit hohem Unterstützungs-
bedarf müssen wir reden. Auch auf diese Menschen kön-
nen und wollen wir nicht verzichten.

(Hubert Hüppe [CDU/CSU]: Sehr wahr!)

Wir müssen endlich dafür sorgen, dass bestehende In-
strumente viel selbstverständlicher zur Anwendung kom-
men, und dorthin schauen, wo Dinge funktionieren, an-
statt ständig darüber zu reden und zu lamentieren, warum 
Inklusion nicht funktioniert. Es gibt viele da draußen, die 
sich längst auf den Weg gemacht haben – auch aufseiten 
der Arbeitgeber – und dringend darauf warten, dass wir, 
die Politik, sie endlich konsequent unterstützen. Niemand 
will mehr Reden hören über Barrieren in den Köpfen. 
Was man da draußen sehen möchte, ist, dass der Gesetz-
geber Barrieren einreißt.

Herzlichen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Für die AfD-Fraktion hat das Wort René Springer.

(Beifall bei der AfD)

René Springer (AfD):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Liebe Gäste, vor allem diejenigen mit Behin-
derung! Wir debattieren einen Gesetzentwurf der Bun-
desregierung, in dem es darum geht, die Potenziale von 
Menschen mit Behinderung besser als bisher für den 
Arbeitsmarkt zu nutzen. Das ist eine wichtige Forderung, 

eine notwendige Forderung, eine Forderung, die wir als 
AfD-Fraktion unterstützen.

Wir haben in Deutschland knapp 5 Millionen Men-
schen mit Behinderung im erwerbsfähigen Alter, aber 
lediglich 57 Prozent davon sind beschäftigt. Wir haben 
hier ein Potenzial von über 2 Millionen möglichen Ar-
beitskräften. Dem gegenüber stehen 1,8 Millionen unbe-
setzte Stellen in unserem Land. Man braucht also nicht in 
neoliberaler Manier in Afrika oder Asien nach Lohnkräf-
ten zu fischen, wenn man hierzulande ein solches unge-
nutztes Potenzial hat. Es ist unsere Überzeugung als AfD- 
Fraktion, dass es wichtig ist, diese Potenziale zu nutzen.

(Beifall bei der AfD)

Herr Minister Heil, Sie haben recht; es ist Unfug, diese 
Potenziale nicht zu erkennen. Aber wir sagen auch: Es ist 
größerer Unfug, ausländische Potenziale gegen inländi-
sche Potenziale am Arbeitsmarkt gegeneinander aus-
zuspielen.

(Beifall bei der AfD)

Beim Lesen des Regierungsentwurfs sind uns positive 
Dinge aufgefallen, die wir als AfD voll und ganz unter-
stützen, zum Beispiel der höhere Lohnkostenzuschuss, 
die teilhabeorientierte Neuausrichtung des Sachverstän-
digenbeirates oder auch der Anspruch auf digitale Pfle-
geanwendungen für Pflegebedürftige und pflegende An-
gehörige. Doch wie so oft bei den Regierungsvorhaben 
gibt es einen Haken. Wie immer steckt zwischen den 
sinnvollen Ideen und einer sozial klingenden Sprache 
gut eingebettet ein Schlupfloch.

Sie beabsichtigen nämlich, das Bußgeld für Unterneh-
men abzuschaffen, die sich weigern, Menschen mit Be-
hinderung einzustellen. Dieses Bußgeld kann momentan 
bis zu 10 000 Euro betragen. Das an sich ist ja grund-
sätzlich nicht verkehrt, aber dann muss man einen ande-
ren Mechanismus anbieten, um die Einbindung von Men-
schen mit Behinderung am Arbeitsmarkt auch zu 
forcieren. Sie wollen lediglich eine neue Stufe bei der 
Ausgleichszahlung einführen, die sich maximal auf lä-
cherliche 720 Euro monatlich beschränkt. Also 720 Euro 
Ausgleichszahlung statt bis zu 10 000 Euro Bußgeld. Da-
mit würden Sie den Unternehmen nicht bloß eine Hin-
tertür für die weitere Diskriminierung öffnen, sondern 
gleich ein ganzes Tor. Man merkt, die FDP ist Teil dieser 
Regierung.

(Beifall bei der AfD)

Dieses perfide Spiel machen wir als Alternative für 
Deutschland nicht mit. Wir wollen die Ausgleichszahlun-
gen deutlich anheben. Es muss wehtun, wenn ein Unter-
nehmen sich der sozialen und gesetzlichen Verpflichtung 
entzieht und keine Menschen mit Behinderung einstellen 
will. Mehr noch – das ist eben die andere Seite, die wir 
betrachten –: Es muss sich lohnen für Unternehmen, die 
den Verpflichtungen nachkommen, die unsere Mitbürger 
mit Behinderung beschäftigen. Deshalb fordern wir als 
AfD-Fraktion – wir haben das auch in der letzten Legis-
laturperiode schon getan – Bonuszahlungen für diejeni-
gen Unternehmen, die ihre Pflichtarbeitsplätze voll mit 
Menschen mit Behinderung besetzen. Allerdings kennen 
41 Prozent der Unternehmen nicht mal die jetzigen staat-
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